
Darf man Gymasiallehrer auf Gemeinschaftsschulen
ohne Oberstufe "Zwangsversetzen"
Beitrag von „kleiner gruener frosch“ vom 7. Oktober 2018 13:51

Wie Nele schreibt, dass im Konfliktfall zwischen einem Kollegen und dem Schulleiter der
Schulleiter geht, passiert praktisch nie. Zur Entspannung des zerrütteten Verhältnisses greift
der Dienstherr meiner Erfahrung nach dann ein und sorgt für eine Versetzung. In der Regel geht
das aber im Einvernehmen mit dem Lehrer.

Das heißt aber nicht, dass der Dienstherr der DA nicht nachgeht. Das möglicherweise schon.

Kl.gr.Frosch
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